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RS OGH 1983/12/22 6Ob825/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1983

Norm

ZPO §423

ZPO §528 Abs1 Z1 C4

Rechtssatz

Hat das Erstgericht eine nach Ansicht des Rechtsmittelwerbers gebotene spruchmäßige Erledigung nicht getro6en und

das deswegen angerufene Gericht zweiter Instanz die vermißte spruchmäßige Erledigung gleichfalls nicht für

erforderlich gehalten, ist die zweitinstanzliche Entscheidung bestätigender Natur.
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